Der Vertrag von Nizza –

Änderungen des Wahlmodus und die  vom Wahlmodus betroffenen Politikbereiche

Frage 1:

Mehrheitsentscheidungen und Einstimmigkeit im Europäischen Rat

Auf Grundlage der von der Europäischen Kommission vorgelegten Vorschläge verabschiedet der Rat die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften in Form von Verordnungen und Richtlinien entweder:

*  gemeinsam mit dem Europäischen Parlament (EP) nach dem Verfahren von Art. 251 (189b) EGV oder 

* allein nach Konsultation des EP 

* Nach Nizza wird das Abstimmungsverfahren komplizierter und intransparenter

I. Mehrheitsentscheidungen

Vor Nizza
Nach Nizza


Ab Januar 2005 sollen Mehrheitsentscheidungen in drei Schritten gefasst werden. 

1. Die (einfache oder qualifizierte) Mehrheit der EU muss zustimmen. Jedes Mitgliedsland (ML) hat eine Stimme

2. Zählung der gewichteten Stimmen (vgl. II)

3. Der demographische Faktor:

Die Entscheidung ist nur dann gültig, wenn die Bevölkerungszahl der zustimmenden Länder zusammen mindestens 62 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmacht. 

a) Einfache Mehrheit

1. ein Beschluss wird gefasst, wenn mehr Stimmen dafür als dagegen sind. Jedes Ratsmitglied verfügt über eine Stimme (findet Anwendung, wenn der Vertrag nichts anderes vorsieht (Art. 205 Abs. 1)

2. Anwendungsbereiche:

- Geschäftsordnung des Rates

Organisation des Generalsekretariates des Rates, Status der vom Vertrag vorgesehenen Ausschüsse

b) Stimmgewichtung und Qualifizierte Mehrheit:

Es sind mehr Stimmen erforderlich als für die einfache Mehrheit. Allerdings gibt es ein unterschiedliches Stimmrecht für die einzelnen Mitgliedsstaaten der EU. 

Vor Nizza
Nach Nizza

1. Stimmgewichtung 

 Jeder Staat verfügt über eine seinem demographischen Gewicht entsprechende Stimmenzahl (Art. 205 Abs.1) Die bisherige Stimmverteilung spiegelte nur unzureichend die Bevölkerungsanteile der Mitgliedsstaaten wieder.

a) Deutschland, Frankreich, Italien, UK besitzen 10 Stimmen; Spanien 8 Stimmen; Belgien, Griechenland, die Niederlande, Portugal 5 Stimmen; Österreich und Schweden je 4 Stimmen; Dänemark, Finnland und Irland je 3 Stimmen und Luxemburg 2 Stimmen

b)  Die Gesamtzahl der Stimmen beträgt 87, für die Beschlussfassung sind 62 erforderlich

c) Kann der Rat einen Beschluss ohne Kommissionsvorschlag fassen, müssen die 62 Stimmen aus mindestens 10 Mitgliedsstaaten stammen

* „Falls Mitglieder des Rates, die über insgesamt 23 bis 26 Stimmen verfügen, erklären, dass sie beabsichtigen, sich einem Beschluss des Rates, für den qualifizierte Mehrheit erforderlich ist, zu widersetzen, der Rat alles in seiner Macht Stehende tun wird, um innerhalb einer angemessenen Zeit und unbeschadet der zwingenden Fristen, die durch die Verträge und durch das abgeleitete Recht, so zum Beispiel durch die Artikel 189b und 189c des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, vorgeschrieben sind, eine zufriedenstellende Lösung zu finden, die mit mindestens 68 Stimmen angenommen werden kann.“ (Kompromiss-Beschlussfassung auf dem Europäischen Rat von Ioannina, März 1994)

Politikbereiche:

- Forschungspolitik

- Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, gemeinsame Aktionen und Bestimmungen werden dann mit qualifizierter Mehrheit abgestimmt, wenn  sie auf einer einstimmig angenommenen Strategie beruhen
( Stimmgewichtung für alte Mitglieder wurden festgelegt und für die künftigen 12 Beitrittskandidaten erstmals bestimmt

( Neu festgelegt wurde die Schwelle für das Erreichen der Qualifizierten Mehrheit

1. Stimmgewichtung

Die neue Stimmengewichtung gilt ab dem 1.1. 2005. Mit dieser soll das demographische Gewicht der einzelnen Mitgliedsstaaten verstärkt berücksichtigt werden.

a) Nach der Erweiterung auf 27 Mitglieder wird die Stimmgewichtung wie folgt aussehen: 

D, UK, F, I : 29 Stimmen

E, P : 27 Stimmen

Rumänien : 14

Niederlande : 13

Griechenland, Tschechische Republik, Belgien, Ungarn, Portugal : 12

Schweden, Bulgarien, Österreich : 10

Slowakei, Dänemark, Finnland, Irland, Litauen : 7

Lettland, Slowenien, Estland, Zypern, Luxemburg : 4

Malta : 3

(Insgesamt : 345)

2. Die Schwelle für die qualifizierte Mehrheit 

beträgt für die EU-15 245 Stimmen (71,3 % der Gesamtstimmen) und wird mit jedem Beitritt angehoben, bis sie in einer Union mit 27 Mitgliedstaaten maximal 73,4 % der Gesamtstimmen beträgt. Beschlüsse, die nicht auf Vorschlag der Kommission gefasst werden, bedürfen überdies der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Mitgliedstaaten. Ein Beschluss kommt nicht zustande, wenn die zustimmenden Mitgliedstaaten nicht mindestens 62 % der Gesamtbevölkerung der Union repräsentieren (dies wird allerdings nur auf Antrag eines Mitgliedstaates geprüft).


3. Ausweitung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit

Von den rund 70 Bestimmungen des EG-Vertrages, die derzeit noch der Einstimmigkeit unterliegen, werden durch den Vertrag von Nizza 30 in die qualifizierte Mehrheit übergeführt. 

Politikbereiche : 

Dies betrifft vor allem die Bereiche Personenfreizügigkeit, Zusammenarbeit in Zivilrechtssachen, Sozialpolitik, Außenhandel, Ernennung von Organwaltern und EuGH-Verfahrensordnung. Weitere 15 Bestimmungen werden - "automatisch" zu einem bestimmten Termin oder nach Fassung bestimmter Beschlüsse durch den Rat - zu einem späteren Zeitpunkt der qualifizierten Mehrheit unterworfen. 

* Von der Einstimmigkeit zum Mehrheitsverfahren im Detail : 
- Feststellung der Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Grundsätze der Union : Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit (Art. 7 I EU-V)

- Ernennung von Sonderbeauftragten in der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (Art. 23 II EU-V neu)

- Abschluss bestimmter internationaler Übereinkünfte im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik (Art. 23 II EU-V neu)

- Abschluss bestimmter internationaler Übereinkünfte im Bereich der Außen- und Sicherheits- sowie der Justiz- und Innenpolitik (Art. 24 III, IV EU-V neu)

- Einleitung einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des EG-Vertrages (Klausel G-neu-)

- Gemeinschaftliche Fördermaßnahmen « unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten » zur Unterstützung der mitgliedsstaatlichen Maßnahmen gegen Diskriminierungen « aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung » (Art. 13 II EG-V)

- Vorschriften zur Erleichterung der Ausübung des Rechts der Unionsbürger auf Freizügigkeit (freie Bewegung und Aufenthalt) im Gebiet der Unionsländer mit Ausnahme von Bestimmungen über die soziale Sicherheit, den Sozialschutz und bestimmte Dokumente (Art. 18 II + III EG-V neu)

- Maßnahmen bei gravierenden Versorgungsschwierigkeiten  (Art. 1000 I EG-V) und finanzieller Beistand bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schwierigkeiten außerhalb der Kontrolle des betroffenen Unionslandes (Art. 100 II EG-V)

- Vertretung der Gemeinschaft auf internationaler Ebene im Bereich der Wirtschafts- und Währungsunion (Art. 111 IV EG-V)

- Maßnahmen für die rasche Einführung des Euro als einheitliche Währung (Art. 123 IV EG-V)

- Aushandlung + Abschluss bestimmter Übereinkünfte betreffend den Handel mit Dienstleistungen und Handelsaspekten des geistigen Eigentums (allerdings viele Ausnahmen, für die weiterhin Einstimmigkeit gilt Art. 133 V-VII EG-V neu) 

- Sozialpolitische Bestimmungen: keine unmittelbare Überführung in Mehrheitsverfahren. Möglichkeit, mit Einstimmigkeit den Übergang zur Mehrheitsabstimmung zu beschließen: Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, Modernisierung der Systeme des sozialen Schutzes  (Art. 137 l j + k EG-V neu). 

- Unterstützung von Maßnahmen der Unionsländer zur Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie (Art. 157 III EG-V)

- Aktionen außerhalb der Fonds zur Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts (Art. 159 III EG-V)

- Aufgaben, Ziele, Organisation und allgemeine Regeln für die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds ab  2007 (Art. 161 III EG-V neu). Dies jedoch erst „…falls die ab dem 1. Januar 2007 geltende mehrjährige Finanzielle Vorausschau (mittelfristige Finanzplanung der EU, Anm. der Verfasserin) und die dazugehörige Interinstitutionelle Vereinbarung bis zu diesem Zeitpunkt angenommen sind. Ist dies nicht der Fall, so wird das in diesem Absatz vorgesehene Verfahren ab dem Zeitpunkt ihrer Annahme angewandt.“ (Europäische Gemeinschaften 2001, Europäische Union, Vertrag von Nizza, S. 22)

- Maßnahmen der wirtschaftlichen, finanziellen und technischen Zusammenarbeit mit Drittländern (Art. 181a EG-V neu; bisher Art. 308 EG-V)

- Zustimmungen des Rates zum Abgeordnetenstatut des EP (Art. 190 V EG-V)

- Statut der europäischen politischen Parteien, einschließlich ihrer Finanzierung (Art. 191 II EG-V neu).

- Ernennung de Generalsekretärs und des stellvertretenden Generalsekretärs des Rats (Art. 207 II EG-V)

-Benennung des designierten Präsidenten und der design. Mitglieder der Kommission, Ernennung der gesamten Kommission, Ernennung von Nachfolgern für ausgeschiedene Mitglieder (Art. 214II, 215 II EG-Vertrag (Statt der Regierungen der Mitgliedsstaaten im „gegenseitigen Einvernehmen“ be- und ernennt jetzt der Rat in seiner Zusammensetzung aus Staats- und Regierungschefs.  (allerdings wird trotz des supranationalen Charakters die Liste für die Kommissionsmitglieder vom Rat „gemäss den Vorschlägen der Einzelnen Mitgliedsstaaten“ erstellt) 

- Genehmigung der Verfahrungsordnung des Gerichtshofs (Art. 223 VI EG-V neu; vorher Art. 245 III EG-V); des Gerichtes erster Instanz (Art. 224 V EG-V neu; bislang Art. 225 IV EG-V) sowie neu einzurichtender gerichtlicher Kammern (Art. 225a V EG-V neu)

-Genehmigung der Geschäftsordnung des Rechnungshofs (Art. 248 IV EG-V neu)

- Festlegung der Haushaltsordnung sowie der Vorschriften über die Verantwortung der Finanzkontrolle  und weiterer Personen (ab 2007 (Art. 279 I EG-V)

- Ernennungen der Mitglieder des Rechnungshofes (art. 247 III EG-V), des Wirtschafts- und Sozialausschusses (Art. 259 I EG-V neu, bislang Art. 258 EG-V, des Ausschusses der Regionen (Art. 263 III EG-V).  (Aber: Die Entscheidung des Rates hat eine Liste zur Grundlage, die gemäss den einzelnen Vorschlägen der einzelnen Mitgliedsstaaten erstellt wurde. (( Die Auswahl des Personals liegt bei den nationalen Regierungen)

- Maßnahmen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen (Ausnahme familienrechtliche Aspekte)  Art. 65 EG-V

- Asylmaßnahmen (Art. 63 Nr. 1 EG-V /Mindestnormen für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen und Flüchtlingen aus Drittländern (Art. 63 Nr. F2a EG-V) können grundsätzlich in das Mehrheitsverfahren überführt werden (Mehrheit im Rat, Mitentscheidung im EP)

In Nizza beschloss der Rat in folgenden Fällen die Einführung von Verfahrenserleichterungen nach Art. 251 eG-V (Mehrheit im Rat, Mitentscheidung des EP), die schon im Vertrag von Amsterdam ermöglicht worden waren. 

* ab Mai 2004: 

- Bedingungen für die Reisefreiheit von Drittstaatenangehörigen Art. 62 Nr. 3 EG-V

- Maßnahmen bei illegaler Einwanderung und illegalem Aufenthalt Art. 63 Nr. 3b EG-V

* Bei Maßnahmen zur Zusammenarbeit zwischen den nationalen Dienststellen und der Kommission (Art. 66 EG-V) gilt der Wahlmodus der qualifizierten Mehrheit

IV. Einstimmigkeit

- De facto hat jedes Land ein Vetorecht

- Einstimmigkeit im Europäischen Rat ist auch nach Nizza notwenig in:

a) Bereiche 

Der Außen- und Sicherheitspolitik (Ausnahmen Art. 23 II u. III), Innen- und Rechtspolitik, Personalentscheidungen (u.a. Berufung des Kommissionspräsidenten, Generalsekretär des Rates), wesentliche Teilen der Sozial-, Umwelt-, Steuer, Handels- Flüchtlings- und Einwanderungspolitik, in der Frage internationaler Abkommen, in Einzelfragen des Binnenmarktes, bei Ernennungen und bestimmten Entscheidungen in den normalen Gesetzgebungsverfahren der Mitentscheidung (Art. 251 EG-V) und der Zusammenarbeit (Art. 252 EG-V)

( Einstimmigkeit in insgesamt 72 Fällen

b) Fälle der Einstimmigkeit im Detail:
* Ermächtigung der Kommission Zur Aufnahme von Verhandlungen für den Abschluss internationaler Übereinkünfte (Art. 24 I EU-V)

* bestimmte Beschlüsse zur Finanzierung operativer Ausgaben für die Außen- und Sicherheitspolitik (Art. 34 ii a-d EU-V)

* gemeinsame Standpunkte, Rahmenbeschlüsse, nahezu alle anderen Beschlüsse sowie Übereinkommen im Bereich der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (Art. 41  III EU-V)

* Beschlüsse zur Vergemeinschaftung bestimmter Bereiche der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (Art. 49 EU-V)

* Änderungen der Verträge, auf denen die Union beruht (Art. 48 EU-V)

* Aufnahme neuer Mitglieder (Art. 49 EU-V)

* Vorkehrungen gegen Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion und der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, sofern es sich nicht um gemeinschaftliche Fördermaßnahmen handelt (Art. 13 I EG-V)

* Festlegung der Einzelheiten der Ausübung des kommunalen Wahlrechts von Unionsbürgern in Unionsländern, deren Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen (Art. 19 I EG-V)

* Festlegung der Einzelheiten der Ausübung  des kommunalen Wahlrechts von Unionsbürgern in Unionsländern, deren Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen (Art. 19 I EG-V)

*Festlegung der Einzelheiten der Ausübung des Wahlrechts zum EP von Unionsbürgern in Unionsländern, deren Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen (Art. 19 II EG-V)

* Ergänzung der Rechte aus der Unionsbürgerschaft (Art. 22 EG-V)

* Für die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer notwendige Maßnahmen auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit (Art. 42 EG-V)

*Richtlinien zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Unionsländer über die Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten sowie über den freien Dienstleistungsverkehr (Art. 47 II EG-V; Art. 55 i.V.m. 47 II EG-V)

* Maßnahmen für den Kapitalverkehr mit dritten Ländern, die für die Liberalisierung dieses Kapitalverkehrs einen Rückschritt darstellen würden (Art. 57 II 2 EG-V)

* Maßnahmen im Bereich der Binnengrenzenkontrollen (Art. 62 Nr. 1 EG-V)

* bestimmte Maßnahmen im Bereich der Flüchtlingspolitik (Art. 63 Nr. 1 EG-V)

* bestimmte Maßnahmen im Bereich der Einwanderungspolitik (Art. 63 Nr. 3a EG-V)

* Zusammenarbeit zwischen nationalen Dienststellen und der Kommission (Art. 66 EG-V) bis April 2004 (danach Mehrheitsverfahren)

* bestimmte Maßnahmen im Bereich der Asylpolitik, solange der Rat nicht einstimmig den Weg für Mehrheitsentscheidungen geebnet hat (Art. 63 Nr. 1 EG-Vertrag)

* bestimmte Maßnahmen im Bereich der Flüchtlingspolitik, solange der Rat nicht einstimmig den Weg für Mehrheitsentscheidungen geebnet hat (Art. 63 Nr. 2a EG-V9

*bestimmte Vorschriften über die Grundsätze der Verkehrsordnungen (Art. 71 II EG-V)

* Abweichen vom Verschlechterungsverbot zugunsten von Verkehrsunternehmern anderer Unionsländer (Art. 72 EG-Vj)

*Zustimmung zu Beihilfen eines Unionslandes, die von den Bestimmungen der Art. 87 oder von Verordnungen nach Art. 89 abweichen (Art. 88 EG-V)

* Bestimmungen zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben und sonstige indirekte Steuern, soweit diese Harmonisierung für die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarkts notwendig ist (Art. 93 EG-V)

* Richtlinien für die Angleichung derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten, die sich unmittelbar auf die Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken (Art. 94 EG-V), insbesondere Bestimmungen über die Steuern, die Freizügigkeit und die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer (Art. 95 II EG-V)

* Verfahren der multilateralen Überwachung im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Währungsunion (Art. 99 V EG-V), für das noch das alte, ansonsten seit dem Vertrag von Amsterdam abgeschaffte Zusammenarbeitsverfahren zwischen Rat und EP nach Art 252 EG-V gilt. In bestimmten Verfahrenskonstellationen kann der Rat nur einstimmig beschließen (Art. 252c, d, e EG-V)

* Bestimmte Maßnahmen des Zugangs zu Finanzinstituten im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Währungsunion (Art. 102 II) für die das Zusammenarbeitsverfahren nach Art. 252 gilt.

* Definitionen der „bail-out“-Verbote im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Währungsunion (Art. 103 II EG-V), für die das Zusammenarbeitsverfahren nach Art. 252 EG-V gilt

* Harmonisierung der Ausgabe von Euro-Münzen im Zusammenhang mit der Wirtschafts- und Währungsunion(WWU) (Art. 104 XIV EG-V)

* Bestimmungen über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit im Rahmen der WWU (Art. 104 XIV EG-V)

* Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Finanzinstitute an die Europäische Zentralbank (Art. 105 VI EG-V)

* Zustimmung zu bestimmten Änderungen der Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken auf Vorschlag der Kommission (Art. 107 V EG-V)

* Vereinbarungen über ein Wechselkurssystem für den Euro gegenüber Drittslandswährungen (Art. 111 I EG-V)

* Auswahl und Ernennung des Präsidenten, des Vizepräsidenten und der weiteren Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (Art. 112 II b EG-V)

* Festlegung des Kurses, zu dem die Währung eines Mitgliedslandes durch den Euro ersetzt wird (Art. 123 V EG-V)

* zahlreiche internationale Übereinkünfte betreffend den Handel mit Dienstleistungen und über geistiges Eigentum, u.a. bei kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich der Bildung sowie über Übereinkünften zu Sozial- und Gesundheitsfragen (Art. 133 V + VI EG-V neu)

* Fragen der sozialen Sicherheit und es sozialen Schutzes der Arbeitnehmer (Art. 137 I c i.V.m. II EG-V neu)

* Fragen des Schutzes der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags (Art. 137 I d i.V.m. II EG-V neu)

* Fragen der Vertretung und kollektiven Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen, einschließlich der Mitbestimmung (Art. 137 I f i.Vm. II EG-V neu)

* Fragen der Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter Länder (Art. 137 I g i.V.m.II EG-V)

* (finanzielle) Fördermaßnahmen im Kulturbereich unter strikter Wahrung des Subsidiaritätsgrundsatzes (Art. 151 V)

* Umweltpolitische Maßnahmen, die überwiegend steuerlicher Art sind, die Raumordung, die Bewirtschaftung der Wasserressourcen oder die Bodennutzung mit Ausnahme der Abfallwirtschaft berühren, sowie Maßnahmen, die die Wahl eines Unionslandes zwischen verschiedenen Energiequellen und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren (Art. 175 II EG-V)

* Abkommen der Zusammenarbeit mit Staaten, die den Beitritt zur Union beantragt haben (Art. F181 a II EG-V neu)

* Abkommen über die Freizügigkeit der Arbeitskräfte in Bezug auf assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete von Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien (Art. 186 sowie Art. 188 i.V.m. 186 EG-V)

* Einzelheiten und Verfahren über die Assoziierung der Länder und Hoheitsgebiete der Gemeinschaft (Art. 187 und Art. 188 i. V. m. 187 EG-V)

* einheitliches Wahlverfahren zum Europäischen Parlament (Art. 190 IV EG-V)

* steuerliche Regelungen für die Mitglieder und ehemaligen Mitglieder des EP (Art. 190 V 2 EG-V neu)

* Festlegung der Reihenfolge des Vorsitzes im Rat (art. 203 II EG-V)

* Änderung der Zahl der Mitglieder der Kommission (Art. 213 I EG-V)

Entscheidung für ein ausgeschiedenes Mitglied der Kommission keinen Nachfolger zu ernennen (Art. 215 II EG-V).

* Erhöhung der Zahl der Generalanwälte (Art. 222 EG-V neu)

* Ernennung – im gegenseitigen Einvernehmen der Regierungen – der Richter und Generalanwälte des Gerichtshofs (Art. 223 EG-V)

* Ernennung – im gegenseitigen Einvernehmen der Regierungen - der Mitglieder des Gerichts erster Instanz (Art. 224 II EG-V neu)

* Ernennung – im gegenseitigen Einvernehmen der Regierungen – der Mitglieder des Gerichts erster Instanz (Art. 224 II EG-V neu)

* Bildung von gerichtlichen Kammern für erstinstanzliche Entscheidungen über bestimmte Klagen (Art. 225 a I EG-V neu)

* Ernennung der Mitglieder der gerichtlichen Kammern (Art. 225 a IV EG-V neu)

* Übertragung der Zuständigkeiten für bestimmte Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem gewerblichen Rechtsschutz auf den Europäischen Gerichtshof (Art. 229 a EG-V neu)

* Änderungen der Satzung des Gerichtshofs (Art. 245 EG-V)

* Änderungen eines Vorschlags der Kommission, wenn der Rat kraft des EG-Vertrags auf Vorschlag der Kommission tätig wird (Art. 250 I EG-V)

* Beschlüsse in der zweiten Lesung des Mitentscheidungsverfahrens über Abänderungen des EP, zu denen die Kommission eine ablehnende Stellungnahme abgegeben hat (Art. 251 III EG-V)

* Änderungen bestimmter Artikel der Satzung der Europäischen Investitionsbank (Art. 266 III EG-V neu)

*  Bestimmungen über das System der Eigenmittel der Gemeinschaft (Art. 269 II EG-V)

* bis Dezember 2006 die Festlegung der Haushaltsordnung und Vorschriften über die Verantwortlichkeit bei der Finanzkontrolle (Art. 279 I EG-V). Ab Januar 2007 genügt dann die qualifizierte Mehrheit.

* Einzelheiten und Verfahren, nach denen die Haushaltseinnahmen der Kommission zur Verfügung gestellt werden, sowie die Maßnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel (Art. 279 II EG-V)

* Bestimmung des Sitzes der Organe der Gemeinschaft (Art. 289 EG-V)

* Regelung der Sprachenfrage für die Organe (Art. 290 EG-V)

* Änderungen der Liste der Rüstungsgüter (Art. 296 II EG-V)

* Abschluss von internationalen Abkommen sowie bestimmte Beschlüsse im Zusammenhang mit solchen Abkommen, die einen Bereich betreffen, in dem für die Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit vorgesehen ist sowie von Assoziierungsabkommen (Art. 300 II EG-V)

* Abschluss von internationalen Abkommen sowie bestimmte Beschlüsse im Zusammenhang mit solchen Abkommen, die einen Bereich betreffen, in dem für die Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit vorgesehen ist sowie von Assoziierungsabkommen (Art. 300 II EG-V)

* Vorschriften auf Grundlage der Generalklausel (Art. 308 EG-V)

( Einstimmigkeit in insgesamt 72 Fällen

b) Tendenz

Der Rat strebt auch dann Einstimmigkeit an, wenn dies nicht erforderlich ist: 

Diese Tendenz geht zurück auf den Luxemburger Kompromiss (1966)

„Stehen bei Beschlüssen, die mit Mehrheit auf Vorschlag der Kommission gefasst werden können, sehr wichtige Interessen eines oder mehrere Partner auf dem Spiel, so werden sich die Mitglieder des Rates innerhalb eines angemessenen Zeitraums bemühen, zu Lösungen zu gelangen, die von allen Mitgliedern des Rates unter Wahrung ihrer gegenseitigen Interessen und der Interessen der Gemeinschaft gemäss Artikel 2 des Vertrages angenommen werden können.“ (Dieser Kompromiss besitzt zwar keine Rechtskraft, begünstigt aber die Tendenz, Einstimmigkeit zu suchen)

Frage 2:

Das Parlament hat dann beratende Funktion, wenn das Verfahren der Mitentscheidung (Art.  251 EG-Vertrag) und das Zustimmungsverfahren (Art. 252 EG-Vertrag) nicht gelten, d.h. im Falle des Anhörungsverfahrens, des Kooperationsverfahren und des Konsultationsverfahrens.  

Das Mitentscheidungsverfahren findet auf die meisten Bereiche der gemeinschaftlichen Gesetzgebung Anwendung.  

Das Kooperationsverfahren wird in einigen Bereiche der Wirtschafts- und Währungsunion angewendet. Das Konsultationsverfahren wird anwendet in sogenannten „sensiblen Bereichen“, bei denen Einstimmigkeit im Rat erforderlich ist: Steuerfragen, Industriepolitik, Raumordnung, Bewirtschaftung der Wasserressourcen, sowie in 2 Bereiche, in denen die qualifizierte Mehrheit vorgesehen ist (Agrar- und Wettbewerbspolitik). 

Seit den ersten freien Wahlen zum Europäischen Parlament im Jahre 1979 hat das Parlament bei allen Vertragsrevisionen neue Bereiche hinzubekommen. Besonders die Einführung des Mitentscheidungsverfahrens durch den Vertrag von Maastricht hat dem Europäischen Parlament einen großen Bedeutungszuwachs und eine größere Legitimation für die europäische Politik gebracht. Seither fallen u.a. alle Bereiche des Binnenmarktes unter das Mitentscheidungsverfahren. Das Europäische Parlament fordert, dass alle Bereiche, die von nationaler auf europäische Ebene verlagert werden, im Mitentscheidungsverfahren behandelt werden. Dass dies noch nicht der Fall ist, ist nicht gut zu heißen. Es ist jedoch eine Machtfrage und eine grundsätzliche Frage der Souveränitätsaufgabe der Nationalstaaten.  Betrachtet man die Geschichte der Europäischen Union und die Entwicklung der letzten Jahre, so besteht Hoffnung auf Verbesserung. Wahrscheinlich wird schon der Europäische Gipfel von Gipfel von Laaken Ende 2001 eine weiter Änderung bringen. 

Die legislative Kompetenz des EP wird von den Mitgliedsstaaten im Europäischen Rat nicht entscheidender gestärkt,  weil diese legislative Kompetenzen und damit nationale Souveränität nur schrittweise und zögerlich abgeben. 
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